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Empfangs-Bescheinigungs-Bücher – Livrets de récépissés – Libretti di ricevute 
 
(Teil 1, Zuständigkeit Kreispostdirektionen bis 1859) 
 
Am 1. Januar 1852 stieg die Gebühr für Empfangsscheine von 5 auf 10 Rappen. Als 
Ausgleich wurde eine moderierte Gebühr von 3 Rappen für jede Empfangsbescheinigung in 
Buchform eingeführt. Diese Bescheinigungsbücher waren ein grosser Erfolg. Das Verhältnis 
der Einzelbescheinigungen zu den moderierten Bescheinigungen betrug bald etwa 1 zu 5. 
Zu Beginn enthielten die Bücher je nach zuständiger Kreispostdirektion und wohl auch 
Kundenbedürfnis unterschiedlich viele Bescheinigungsfelder. In der Aufmachung sind sich 
die uns bekannten Bücher aus dieser Zeit ähnlich, jedoch nicht identisch. Die Aufmachung 
der Bücher wurde 1860 von der nun allein zuständigen Schweizerischen Postverwaltung 
vereinheitlicht. Ebenso der Umfang: neu enthielten sie unisono 150 Bescheinigungen. Im 
Verkaufspreis von Fr. 4.70 waren 20 Rappen für den Buchbinder eingeschlossen. 1866 
kamen zusätzlich Bücher für 390 Bescheinigungen zum Preis von Fr. 11.90 in den Verkauf. 
Der Zuschlag für den Buchbinder von 20 Rappen blieb unverändert. Ab 1897 konnten diese 
Bescheinigungsbücher nur noch für Fahrpoststücke im Innern der Schweiz und von 
Poststücken (Colis postaux) sowie Fahrpoststücken nach dem Auslande verwendet werden. 
Die äussere Aufmachung der Bescheinigungsbücher änderte 1914: Unter anderem änderte 
der Titel von „Bescheinigungsbuch – Livret de récépissés – Libretto di ricevute“ auf 
„Empfangschein-Buch – Livret de récépissés – Libretto“. Die kleineren Bücher enthielten neu 
190 Bescheinigungen, die grösseren unverändert 390. Der Zuschlag pro Buch für den 
Buchbinder stieg um 10 auf 30 Rp., was zu Verkaufspreisen von Fr. 6.-- bzw. Fr. 12.-- führte. 
Zum Schutz vor Fälschungen erhielten die Bücher einen amtlichen Stempel, zuerst einen 
Stempel der abgebenden Kreispost-Direktion, ab 1860 in Form eines Relief-
Trocken(Präge)stempels und dann ab 1874 in Form eines sogenannten „nassen“, schwarz 
gedruckten Stempels. 

                                                
 
 

Bescheinigungs-Bücher einsprachig, 1852 – 1859 
 
Von 1849 bis 1859 waren die Kreispostdirektionen (KPD) für die Abgabe der 
Empfangsscheine zuständig, ab 1852 bis 1859 auch für die Abgabe der 
Bescheinigungsbücher. Aus dieser Zeit kennen wir zwölf deutschsprachige 
Bescheinigungsbücher der KPD Bern (1853 bis 1858). Ein weiteres uns bekanntes Buch von 
1856 können wir der KPD Luzern zuordnen. Die bernischen Bücher enthalten Felder für 70 
Bescheinigungen, jenes der KPD Luzern für 320. In Bezug auf die Aufmachung scheint die 
Schweizerische Postverwaltung recht präzise Vorgaben gemacht zu haben. Das Buch der 
KPD Luzern unterscheidet sich diesbezüglich von den bernischen nur in Details. 
 
Aus dem französischsprachigen Sprachraum liegt uns ein Bescheinigungsbuch der KPD 
Lausanne vor für Gerichtsvollzieher im Kanton Waadt mit einer Gebühr von 10 Rp. pro 
Bescheinigung für eingeschriebene Briefe und Wertsendungen. Der reduzierte Tarif von 3 
Rp. wurde nicht gewährt. 



 
Bescheinigungs-Bücher – Deutsch (D) 
 
BEB.D.1 1852 – 1859. Titelseite: „Schweizerische Postverwaltung.“; Untertitel: 
„Bescheinigungsbuch für eingeschriebene Gegenstände.“; 10 Bescheinigungen pro 
Seite; Format 20 x 24 cm 
 
BEB.D.1.1 Kreispostdirektion Bern; Titelseite: „Zur Beachtung.“ + 9 Abschnitte mit 18 
Zeilen, Signaturvordruck „Für die Kreis-Postdirektion,“; für 70 Bescheinigungen; ohne 
Formular-Nr.; ohne Kartondeckel 
 
BEB.D.1.1.1 Untertitel: normale Schrift; 1852 – ca. 1857 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titelseite                                                                  Seite für Bescheinigungen 
 
BEB.D.1.1.2 Titel: Zierschrift; ca. 1858/59 
 



 
Titel in Zierschrift 
 
BEB.1.2 Kreispostdirektion Luzern; Titelseite: „Zur Beachtung.“ + 9 Abschnitte mit 16 
Zeilen; Signaturvordruck „Für die Kreispostdirektion:“; für 320 Bescheinigungen; mit 
„Formular-Nr. 45.“; mit Kartondeckel; Bescheinigungen ab 1856 
 

 
 



 
 
 
Bescheinigungs-Bücher – Französisch (F) 
 
BEB.F.1 1852 – 1859. Titelseite: „Administration des postes de la Confédération 
suisse.“; 10 Bescheinigungen pro Seite; Format 22,5 x 17,0 cm 
 
BEB.F.1.1 Kreispostdirektion Lausanne; Titelseite: „LIVRE DE RÉCÉPISSÉS pour 
lettres chargées et valeurs expédiées par les huissiers exploitant du canton de 
Vaud.“; „Observations.“ + 8 Abschnitte mit 16 Zeilen; für 100 Bescheinigungen à 10 
Rp., Signaturvordruck „Pour la Direction de l’arrondissement,“; ohne Formular-Nr.; 
weinroter Kartondeckel; verwendet ab 1858 
 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


